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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 480 - Haßlinghauser Straße / Gabelsbergerstraße - 
3. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 07.05.2018 den Bebauungsplan 480 - 
Haßlinghauser Straße / Gabelsbergerstraße - 3. Änderung des Bebauungsplanes - als Satzung 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 

 
 
Geltungsbereich: 
1. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes – Haßlinghauser Straße 
    /Gabelsbergerstraße – erfasst den Bereich zwischen 
 - der Gabelsbergerstraße (Abzweig von der Wittener Straße) bzw. deren Verlängerung 
    im Norden; 
 - der unmittelbar an die Straße bzw. den Weg Bruch angrenzenden westlich liegenden 
   Grundstücke ohne die Siedlung Bruch, aber einschließlich der Hundeübungsplätze 
   sowie der Grünfläche im Westen und 
 - nördlich der bestehenden Gewerbehalle westlich der Bebauung an der Straße Bruch. 
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Planungsziel: 
Expansionsabsichten eines an den Bebauungsplanbereich angrenzenden bestehenden 
Gewerbebetriebes. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
           ----------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

07.05.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 (BauGB) in der Neufassung 

vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die fristgerechte 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und 

über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 

Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort 

         bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

         Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  

         Flächennutzungsplanes und 

    3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nordrhein-Westfalen 2016, Seite 966) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 16.05.2018 

 

gez. 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 232 - Korzert - Aufhebung des Bebauungsplanes 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 07.05.2018 die Aufhebung des 

Bebauungsplanes 232 - Korzert - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 

 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 232 - Korzert – grenzt im Norden 
an die Küllenhahner Straße zwischen den Hausnummer 131 und 145. Nach Süden erstreckt 
sich der Bereich über die L 418 und die Sambatrasse hin auf das Gelände der 
Müllverbrennungsanlage bis einschließlich des vorhandenen Hauptzufahrts- und 
Eingangsbereichs des Hauptgebäudes.  
 
Planungsziel: 
 
Das Planungsziel des rechtskräftigen Bebauungsplans 232 - Korzert - ist entfallen. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan außer Kraft. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt der Bebauungsplanaufhebung und der Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
 
            ----------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

 

- die Aufhebung der Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

07.05.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 (BauGB) in der Neufassung 

vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die fristgerechte 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und 

über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 

Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort 

         bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

         Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  

         Flächennutzungsplanes und 

    3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

 

 

 

 

Der Stadtbote 
Nr. 19/2018

Seite 
6 von 18



- 3 - 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nordrhein-Westfalen 2016, Seite 966) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 16.05.2018 

 

gez. 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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